
Gutes tun, tut gut!  

Die gesamten Einnahmen aus diesem Verkauf kommen den Menschen mit Behinderung 
des DRK-Sozialwerks Bernkastel-Wittlich zugute.

Es werden Weihnachtsgeschenke für die beschäftigten Mitarbeiter*innen
in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung, gekauft.  

DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich gGmbH

DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich gGmbH, Am Kurpark 18, 54470 Bernkastel-Kues, Tel.: 06531/505-0, www.drk-sozialwerk.bks-wil.de

AKTENVERNICHTUNG 

Unsere Leistungen:

- Gestellung von verschließbaren Sicherheitsbehältern
- Transport der Akten in einem GPS überwachten Fahrzeug
- Vernichtung und Sortierung der Papierdatenträger in einem 
  videoüberwachten, nur für autorisierte Personen zugänglichen 
  Sicherheitsbereich
- Vernichtung nach Schutzklasse 2 Sicherheitsstufe 5
- Ausstellung eines Vernichtungsprotokolls nach DIN 66399
- Archivräumungen aller Art

DRK-Sozialwerk - Aktenvernichtung:

Ansprechpartner: Frau Klaudia Müller und Herr Nico Neumann
Tel.: 06531/50049-14
E-Mail: Aktenvernichtung@drk-sozialwerk.bks-wil.de 

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
siehe Homepage: www.drk-sozialwerk.bks-wil.de

LxBxH: 69 x 50 x 100 cm 

Die DRK-Sozialwerk gGmbH bietet eine professionelle Vernichtung von Papierdatenträgern an. Neben der 
Abholung und Vernichtung von Akten in unserer stationären Großanlage, mit Gestellung von verschließbaren 
Sicherheitsbehältern zum Sammeln der Altakten, realisieren wir auch Archivräumungen oder die regelmäßige, 
gesicherte Entsorgung. Natürlich können Sie die zu vernichtenden Akten auch bei uns abgeben. 

LxBxH: 108 x 72,5 x 85 cm 

Jeder Auftrag von Ihnen sichert unseren Menschen 

mit Handicap Arbeitsplätze, die sich von den anderen 

Betrieben bzw. Unternehmen nicht unterscheiden.  

(von der Abholung bis zur Vernichtung des Datenmaterials) 

Unser Ziel ist es Normalität und Arbeitssituationen zu 

ermöglichen, die den Integrationsgedanken unterstützen. 

Da wir eine von der Bundesanstalt für Arbeit anerkannte 

Werkstatt für behinderte Menschen sind, besteht für Sie 

die Verrechnungsmöglichkeit mit der Ausgleichsabgabe 

nach § 223 des Sozialgesetzbuches IX, d.h. 50 Prozent 

unserer im Rechnungsbetrag enthaltenen Arbeitsleistung 

können mit dem Integrationsamt verrechnet werden.
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